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Risikotragfähigkeit:  
Auswirkungen auf die  
Risikosteuerung 

Tino Behrends / Martin Polle

Das von der BaFin im September 2017 

veröffentlichte Diskussionspapier zum 

neuen Leitfaden1) wird sich  grundlegend 

auf den ICAAP und damit auf die Risiko

steuerung einer Kreditgenossenschaft 

auswirken. Die grundlegenden Anforde

rungen an den ICAAP deutscher Kredi

tinstitute ergeben sich unter Berücksichti

gung der europarechtlichen Grundlagen2) 

in der CRD aus § 25a KWG, welche durch 

die MaRisk konkretisiert werden. Die  

MaRisk folgten in ihrer ursprünglichen 

Fassung einer flexiblen und risikoorien

tierten Grundausrichtung3). Diese Flexi bi

li tät spiegelte sich auch in dem Vorgän

gerleitfaden des nunmehr veröffentlich

ten Diskussionspapiers wider.4)

Die Betrachtung der evolutionären Ent

wicklung der Anforderungen seit 2008 

zeichnet heute, gekennzeichnet durch 

die Fokussierung auf den Gläubigerschutz 

und die Stabilität des Finanzmarktes, teil

weise ein anderes Bild. Folgende Strö

mungen sind zu beobachten:

1. Risikomanagement: Im Zuge des Auf

baus eines europaweiten SSM wurden 

vonseiten der EBA verschiedene Guide

lines im Zusammenhang mit den Anfor

derungen an das Risikomanagement ver

öffentlicht5), welche durch verschiedene 

Novellierungen der MaRisk in die deut

sche Aufsichtspraxis überführt wurden. 

Ergänzt um die gemachten Erfahrungen 

haben die Kreditgenossenschaften ihre 

Steuerungsverfahren weiterentwickelt und 

zusätzliche Risiken in die Beurteilung mit 

einbezogen. 

2. Eigenkapitalanforderungen: Darüber 

hinaus wurde mit Einführung der CRR die 

erforderliche Eigenkapitalbasis für Kre

dit institute europaweit rekalibriert und 

durch die Einführung der unterschied

lichen Kapitalpuffer zudem flexibilisiert 

und insgesamt erhöht. 

3. SREP: Ergänzend wurde mit der deut

schen Umsetzung des SREP und der Ei

genmittelzielkennziffer seit 2016 eine zu

sätzliche Dimension der Kapitalanforde

rungen implementiert, deren Höhe sich 

aus aufsichtlichen Meldungen bezie

hungsweise den Umfrageergebnissen 

zum Niedrigzinsumfeld ermittelt. Das Er

gebnis eines standardisierten Vorgehens 

bei einem auf individuelle Betrachtung 

ausgelegten Überwachungsprozess kann 

zu deutlichen Verzerrungen führen. Die 

Addition der verschiedenen Kapitalanfor

derungen kann zum Beispiel  für eine im 

Risikoprofil unauffällige Kreditgenossen

schaft nahezu eine Verdreifachung des 

Kapitalbedarfes6) bedeuten und deutlich 

die 20ProzentMarke überschreiten.7) 

Auch wenn die Folgen einer Nichteinhal

tung der verschiedenen Kapitalquoten 

unterschiedlich sind, wird die Summe der 

Kapitalquoten für den Vorstand immer 

die maßgebliche Steuerungs und Pla

nungsgröße darstellen. 

Regulatorische Planungssicherheit

Umso wichtiger ist in diesem Zusammen

hang regulatorische Planungssicherheit. 

Die Umsetzung des SREPProzesses für 

Less Significant Institutes der EZB ein

schließlich der jährlichen Anpassung der 

SREPZu schläge und die geplante europä

ische Umsetzung der jüngsten Novellie

rung der Baseler Eigenkapitalvorschriften 

stellen derzeit die größten Unbekannten 

dar. Daher ist die Positionierung der deut

schen Politik zu begrüßen.8) Im Kern geht 

es darum, Risiken adäquat zu adressieren 

und für systemrelevante Institute einen 

einheitlichen Regulierungs rahmen nicht 

nur in der Theorie der Regelung, sondern 

auch in der Praxis der Umsetzung zu 

schaffen.9) Regional agierende kleinere 

Institute, wie der weit überwiegende Teil 

der Kreditgenossenschaften und die Spar

kassen, benötigen unverändert den Raum, 

ihrer regionalen Verantwortung zur Ver

sorgung ihres Geschäftsgebietes mit 

Bank dienstleistungen nachzukommen. 

Dazu gehört, dass diese kleinen Institute 

ihr Risikomanagement auch an dem Ge

schäftsumfang und den Risiken in der Re

gion ausrichten können. Die individuelle 

Ausgestaltung des Risikomanagements 

und der dafür erforderliche Freiraum der 

zuständigen nationalen Bankenaufsicht 

bei der Würdigung steht dabei nicht im 

Widerspruch zu dem europäischen Ziel ei

ner einheitlichen Bankenaufsicht, sondern 

ist essenzieller Bestandteil des SREP.10) 

Dessen Aufgabe ist die Untersuchung des 

ICAAP im Hinblick auf Solidität, Wirksam

keit und Vollständigkeit. Die  Risikotrei

ber werden bei regional agierenden Insti

tuten nur zum Teil durch komplexe ma

kroönomische Modelle abgebildet. 

Allein die Betrachtung der klassischen Bi

lanzrelationen, welche durch Kreditver

gaben in der Region von durchschnittlich 

über 60 Prozent der Aktivseite und Einla

gen aus der Region von deutlich über 80 

Prozent der Passivseite gekennzeichnet 

sind, gibt einen Hinweis darauf, dass ein 

wesentlicher Teil der Ertrags und Risiko

steuerung auch durch die mikroöko

nomischen Vorgänge in der Region be

stimmt werden. Je nach Größe, Geschäfts
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umfang und Risikogehalt der Kre dit

genossenschaft werden diese Vorgänge 

zum Teil mit heuristischen Ansätzen im 

Risikomanagement zu berücksichtigen 

sein, sofern die Ansätze der Philosophie 

des Risikomanagements entsprechen. 

Nachhaltige Existenzsicherung

Die Philosophie der Unternehmensfüh

rung und damit auch des Risikomana

gements einer Kreditgenossenschaft ist 

traditionell auf die Verankerung in der 

Region und eine nachhaltige Existenz

sicherung ausgerichtet. Das Ziel der nach

haltigen Existenzsicherung leitet sich  

un mittelbar aus dem in § 1 GenG formu

lierten Unternehmenszweck der Mitglie

derförderung ab.11) Die Ausrichtung auf 

dieses Ziel sollte durch die Regulierung 

oder Methodenvorgaben auch nicht be

einflusst werden. Nicht umsonst können 

viele Institute  auf eine über 100 Jahre 

lange Geschichte zurückblicken. Das in 

der Vergangenheit und heute betriebene 

Risikomanagement folgt im Hinblick auf 

das Ziel der Existenzsicherung konsequen

terweise dem GoingconcernGedan ken. 

Im Gegensatz zu dem Diskussionspapier 

handelt es sich um einen konservativen 

Ansatz, welcher die normative und die 

ökonomische Perspektive unter Be rück

sich tigung der Rechnungslegung inte

griert betrachtet. Dazu wird ausgehend 

von der gesamten Risikodeckungsmasse 

sämtliches Kapital, wel ches zur Einhal

tung aufsichtsrechtlicher Anforderungen 

erforderlich ist, in Abzug gebracht. Die 

verbleibende Risikodeckungsmasse be

stimmt unter Berücksich tigung der Risiko

toleranz und präferenz des Vorstandes 

das Gesamtbanklimit für Risiken. 

Die Auslastung des Risikolimits und der 

Teillimite für einzelne Risikoarten ermit

telt sich durch den Einsatz verschiedener 

Risikomodelle. Dabei wird auch berück

sichtigt, inwieweit sich die Risiken im Er

gebnis und damit in der Veränderung der 

künftigen Risikodeckungsmasse nieder

schlagen. Ausschlaggebend sind die han

delsrechtlichen Bilanzierungsnor men. Im 

Gegensatz zu den Grundprinzi pi en der 

internationalen Rechnungslegung über

wiegen damit die Gläubigerschutz

anforderungen, welche sich im Vorsichts

prinzip äußern. Das Gesamtvorgehen 

führt aufgrund des Risikoprofils einer 

Kreditgenossenschaft in Teilen zu einer 

enormen Doppelbelegung von Risi ken. 

Exemplarisch sei dies am Risikotragfähig

keitskonzept einer Kreditgenossenschaft 

dargestellt. Sie verfüge über eine Risiko

deckungsmasse (RDM) von insgesamt 61 

Millionen Euro. Um im Falle eines Risiko

eintritts weiter lebensfähig zu sein, min

dert der Vorstand bei der Festlegung  

seiner Risikotoleranz die RDM um die re

gulatorischen Kapitalanforderungen. Dies 

seien hier 26 Millionen Euro, welche sich 

aus der regulären Eigenmittelquote von  

8 Prozent, einem SREPZuschlag von 2 Pro

zent für Zinsänderungsrisiken im Anlage

buch sowie 1,875 Prozent Kapitalerhal

tungspuffer ergeben. Unter Berücksichti

gung von (a) weiteren Sicherheitsanfor

derungen, etwa von Modellrisiken, und 

(b) Mindestgewinnanforderungen und 

Abzugsposten für wesentliche, jedoch 

nicht messbare Risiken, legt der Vorstand 

ein Gesamtbankrisikolimit von 21 Millio

nen Euro fest. Die Risikotoleranz/Risiko

appetit beträgt somit rund 34 Prozent. 

Dieses Risikolimit wird nun auf die einzel

nen Risikoarten alloziert. Die Risiken wer

den im Normal szen ario mit einem Konfi

denzniveau von 99 Prozent und einer 

Haltedauer von 1 Jahr gemessen.  

Weniger Spielräume  

zur Risikoübernahme

Dieses Vorgehen findet  seine Grenzen, 

wenn immer mehr zusätzliche Risiken 

durch aufsichtliche Kapitalanforderun gen 

im Zuge des SREP bereits im regulato

rischen Kapital berücksichtigt werden. 

Die Beibehaltung der Systematik hätte 

nunmehr zur Konsequenz, dass sich die 

Spielräume zur Risikoübernahme deutlich 

reduzieren. Trotz unveränderter Risikola

ge wäre ceteris paribus unter der Annah

me einer konstanten Risikotoleranz eine 

Reduktion eingegangener Risiken mit 

entsprechen den negativen Auswirkungen 

auf die Ertragslage erforderlich. Bezieht 

man nunmehr noch die Eigenmittelziel

kennziffer mit deren Ausprägungen in 

die Systematik ein, ist es wenig überra

schend, wenn das Vorgehensmodell bei 

vielen Banken auch im Normalszenario 

seine Grenze erreicht. So fordert die Auf

sicht im vorliegenden Beispielfall eine Ei

genmittelzielkennziffer von 3,75 Prozent. 

Daraus resultieren steuerungsrelevante 

Kapitalanforderungen von insgesamt 

13,75 Prozent. Bezogen auf das vorge

nannte Beispiel würde sich das Gesamt

bankrisikolimit um 4 Millionen Euro be

ziehungsweise 20 Prozent reduzieren.

Damit steht als Alternative der Paradig

menwechsel im Sinne des vorliegenden 

Diskussionsentwurfes zur aufsichtlichen 

Beurteilung bankinterner Risikotragfähig

keitskonzepte. Die Grundlogik des Dis

kussionspapiers ist geprägt von einer Auf

spaltung der Perspektiven zur Risikosteu

erung in eine mittelfristige normative 

Betrachtung der Kapitalplanung und ei  

Bereichsleiter Grundsatzfragen Prüfung,   
Genossenschaftsverband – Verband  
der Regionen e.V., Neu-Isenburg

Vorsitzender des Vorstandes,  
VR-Bank Uckermark-Randow eG, Prenzlau

Auch unter dem neuen Leitfaden zur aufsicht-
lichen Beurteilung bankinterner Risikotragfähig-
keitskonzepte brauchen die Ortsbanken der Ver-
bünde aus Sicht der Autoren von der nationalen 
Aufsichtsbehörde den nötigen Raum, ihrer regio-
nalen Ausrichtung nachzukommen und ihr Risi-
komanagement wie auch den Geschäftsumgang 
an den Risiken der Region auszurichten. Am Bei-
spiel der Kreditgenossenschaften zeigen sie auf, 
dass sich die Grundgedanken des neuen Papiers 
nachhaltig auf deren bisher praktizierte Steue-
rungsphilosophie auswirken. (Red.)
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ne kurzfristige ökonomische Betrachtung 

der eingegangenen Risiken. Dabei sind 

verschiedene Stresstestbetrachtun gen we

sentlicher Bestandteil beider Perspekti

ven. Die Durchführung von Stresstests ist 

allerdings auch integraler Bestandteil der 

traditionellen Herangehensweise. 

Die normative Betrachtung richtet sich 

im Grunde nach den aufsichtsrechtlichen 

Vorgaben sowohl in Bezug zur Ermitt

lung der Eigenmittel als auch in Bezug 

zur Ermittlung des Eigenmittelbedarfes. 

Beides bestimmt sich nach den Vorgaben 

der CRR beziehungsweise den ergän

zenden Methodiken der Ermittlung des 

SREP beziehungsweise der Eigenmittel

zielkennziffer. Aus Sicht einer Kreditge

nossenschaft wird der überwiegende Teil 

der Kapitalanforderungen aus der CRR 

durch das Geschäftsmodell und die Kre

ditvergabe in der Region sowie die Eige

nanlagen bestimmt. Diese wirken sich 

aufgrund ihrer Funktion als Bezugsgröße 

letztlich unmittelbar auch auf die SREP  

Zuschläge für andere Risiken aus. 

Für eine Kreditgenossenschaft stellt die 

normative Perspektive eine notwendige 

Bedingung dar, deren Einhaltung für die 

Aufrechterhaltung der Geschäftstätigkeit 

erforderlich ist. Ihre Grenze findet diese 

Betrachtung in dem Generieren kurzfris

tiger Steuerungsimpulse. Die hohe Ab

straktion der Risiken und damit auch der 

Risikotreiber, welche für die Definition 

eines Level Playing Field Voraussetzung 

ist, ist durch ergänzende, vertiefende Be

trachtungen aufzulösen und wird in der 

ökonomische Perspektive adressiert.

Der Säule1plusAnsatz oder auch die als 

„Barwertnahe RTF“ bezeichneten Alter

nativen des Papiers bieten auf den ersten 

Blick die Möglichkeit, den Einsatz von 

Portfoliomodellen mit aufsichtsrechtli

chen Methodiken und handelsrechtlichen 

Bilanzierungsgrundsätzen zu verbinden. 

Durch die Reduzierung der Doppelbe

rücksichtigung der Risiken werden Spiel

räume in der Risikodeckungsmasse eröff

net, welche in der bisherigen Steuerungs

philosophie nicht vorhanden waren. 

Die Weiterentwicklung des oben genann

ten Beispiels im Kontext der „Barwertna

hen RTF“ würde bedeuten, dass statt 21 

nunmehr 47 Millionen Euro als Gesamt

bankrisikolimit zur Verfügung stünden. 

Was auf den ersten Blick als Entlastung in 

der Risikotragfähigkeitsbetrachtung er

scheint, zeigt sich spätestens bei Betrach

tung der Folgen eines Risikoeintritts als 

Abkehr von der GoingconcernPrämisse. 

Im Fall der Fälle würde die bilanzielle 

Haftmasse verbraucht, die aufsichtlich ge

forderte Mindestkapitalisierung nicht 

mehr zweifelsfrei gewährleistet und da

mit letztlich die Existenz der Kreditgenos

senschaft infra ge gestellt.  

Die reine barwertige Betrachtung der Ri

sikotragfähigkeit als dritte Alternative 

des Diskussionspapiers wird zu keinem 

anderen Ergebnis führen. Bis dato haben 

nur sehr wenige Kreditgenossenschaften 

vollumfänglich auf die barwertige Steue

rung gesetzt, was nicht in dem Barwert

modell als solches begründet liegt. Aus 

Sicht einer Kreditgenossenschaft wird 

eine kurzfristige Schwankung des allge

meinen Zinsniveaus und die hieraus resul

tierenden Auswirkungen insbesondere 

auf den Zinsbuchbarwert und damit eine 

Veränderung des Unternehmensbarwer

tes nicht zu kurzfristigen Steuerungs

maßnahmen führen. Vielmehr stellt die 

Barwertveränderung aufgrund des Ge

schäftsmodells in der bisherigen Praxis  

einen Frühwarnindikator12) dar, welche 

sich über die Folgejahre verteilt in der 

handels rechtlichen Rechnungslegung nie

derschlägt und damit im Rahmen des all

gemeinen Bilanzstruktur und Zinsbuch

managements zu steuern ist. 

Zunahme von Komplexität  

in der Banksteuerung

Dass dieser Frühindikator funktioniert, 

zeigt nicht zuletzt ein Vergleich der  

Prognoserechnungen zur Ertragslage aus 

der NZUUmfrage 201513) mit den IstDa

ten zur Ertragslage deutscher Kreditinsti

tute 201614). Die Umsetzung einer rein 

barwertigen Betrachtung der Risikotrag

fähigkeit würde letztlich die Implemen

tierung ergänzender Steuerungskreise 

zur Folge haben und damit eine deut

liche Zunahme von Komplexität in der 

Banksteuerung bedeuten.

Die Beispiele zeigen, dass die Grundge

danken des vorliegenden Diskussionspa

piers sich nachhaltig auf die bisher prakti

zierte Steuerungsphilosophie der Kredit

genossenschaften auswirken. Damit wird 

auch die Bedeutung der Annexregelun

gen deutlich. Stabilität in der Unterneh

mensführung bedingt sowohl eine Stabi

lität bei den verwendeten Risikomodellen 

als auch in der Interpretationsfähigkeit 

der Ergebnisse. Da die Philosophie der 

Unternehmensführung den Mitgliedern 

und damit nicht zuletzt der Vermögenser

haltung und mehrung verpflichtet ist, 

bedarf es für die philosophiestützende 

Umsetzung entsprechen der Konzepte zur 

entscheidungstheoretisch fundierten Ad

justierung der Risikotoleranz im ICAAP. In 

diesem Zusammenhang könnte es ziel

führend sein, Einflussfaktoren zu untersu

chen, die auf die Festlegung der Risikoto

leranz einen Einfluss haben und daraus 

Entscheidungsmodelle und regeln zu 

entwickeln. Damit würde die Risikokultur 

als solches auch eine stärkere materielle 

Bedeutung im SREPProzess erhalten. 

Beispielsweise könnten Gruppen von In

stituten mit hoher, mittlerer oder nied

riger Risikotoleranz gebildet werden. Da

neben ist es auch wesentlich, durch eine 

fundierte Allokationsentscheidung eine 

aus Sicht des Vorstands risikopräferenzge

rechte Positionierung der Bank zu ermög

lichen. Die Allokationsentscheidung und 

das verwendete Optimierungskalkül un

ter Berücksichtigung der Philosophie der 

Unternehmensführung ist daher ein we

sentlicher Bestandteil des RTFKonzeptes.
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